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NOTWENDIGE UNTERLAGEN 
 

Es sind zwingend folgende Unterlagen des Gesuchstellers/der 

Gesuchstellerin sowie der im gleichen Haushalt lebenden 

Familienangehörigen (Ehegatten, eingetragene Partner, minderjährige 

Kinder) sowie Konkubinatspartner einzureichen: 

o Gesuch um Sozialhilfe 

o Pass, ID und/oder Ausländerausweis 

o Mietvertrag 

o Krankenkassenpolice und letzte Prämienrechnung 

o Kontoauszüge sämtlicher Bank- und Postkonti der letzten drei 

Monate 

o Aktueller bzw. letzter Arbeitsvertrag 

o Lohnabrechnungen (die sechs letzten) 

o Einkommensbelege 

o Sämtliche Unterlagen der Arbeitslosenversicherung (RAV) 

o Scheidungsurteil / Trennungsvereinbarung / Unterhaltsvertrag 

o Police der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung 

o Letzte Steuererklärung 

 

 

Der Anspruch auf Sozialhilfe wird nur geprüft, wenn alle Unterlagen 

vollständig vorliegen. Der Anspruch auf Sozialhilfe entsteht ab 

Gesuchseinreichung, sofern die Bedürftigkeit nachgewiesen ist. 


